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§ 6 GAEG 2008 Erhaltung offentlicher
Flachen

GAEG 2008 - Grazer Altstadterhaltungsgesetz 2008

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Im Schutzgebiet sind die 6ffentlichen Flachen (Platze und andere Verkehrsflachen, Granflachen, Murufer u. dgl.) in
ihrer landschaftlichen und baulichen Charakteristik mit Brunnen, Standbildern, Saulen, Bildstocken,
Beleuchtungskorpern, Bodengestaltung u. dgl. nach MaRgabe der Schutzwirdigkeit zu erhalten. Wesentliche
Veranderungen, wie vor allem MalRnahmen zur grof3flachigen Bodengestaltung oder der Stadtmd&blierung, bedirfen
einer Bewilligung. Eine Bewilligung ist zu erteilen, wenn sich das Vorhaben - insbesondere durch seine
bauktnstlerische Qualitat - in das Erscheinungsbild des betreffenden Stadtteils einflgt.

(2) Die Errichtung von baulichen Anlagen flr gastgewerbliche Zwecke (z. B. ortsfeste Einfriedungen, Bodenaufbauten
oder Beschattungsvorrichtungen) oder fur Verkaufs-, Werbe- und Ankundigungszwecke (Vitrinen, Litfasssaulen,
Anschlagtafeln) u. dgl. auf diesen Flachen ist - soweit sie nicht ohnehin unter 8 7 fallt - bewilligungspflichtig. Bauliche
Anlagen, die zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Errichtung nach dem GAEG 1980 rechtmaRig waren, brauchen keine
Bewilligung. Bewilligungen, die befristet auf einen bestimmten Zeitraum innerhalb eines Jahres erteilt werden, gelten
auch fur denselben Zeitraum der Folgejahre, wenn die bauliche Anlage nicht verandert wird.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 12/2009

In Kraft seit 31.01.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gaeg_2008/paragraf/7
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=12/2009&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 6 GAEG 2008 Erhaltung öffentlicher Flächen
	GAEG 2008 - Grazer Altstadterhaltungsgesetz 2008


